
Fraktion bürgerbündnis 

Sehr geehrte Gemeindevertreter, 

beiliegend übersende ich Ihnen die Unterschriftenliste zur Unterstützung unseres Antrages zur 
Einleitung eines Verfahrens zur Abwahl des Bürgermeisters. 

Diese mehrstufige Verfahren hat das Ziel, durch Bürgerentscheid die Legitimation des Bürgermeistes 
zu prüfen. Dabei stellen sich folgende Fragen: 

 Führt der Bürgermeister sein Amt zum Wohle der Allgemeinheit? 
 Ist der Bürgermeister unparteiisch und dient er dem Volk und nicht einer Partei? 
 Tritt der Bürgermeister mit seinem gesamten Verhalten für die freiheitliche demokratische 

Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und für deren Erhaltung ein? 
 Werden die Interessen der Grünheider Bürger erfragt und gegenüber den Interessen der 

Investoren und als starker Interessensvertreter in den Gremien auf Kreis-, Landebene 
ausreichend vertreten? 

Sind auch Sie der Überzeugung, dass in der Phase der wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung der Gemeinde Grünheide (Mark), ein Bürgermeister mehr sein muss als ein Verwalter 
und Prüfer von Zuständigkeiten.  

Haben auch Sie den Eindruck, dass selbst wir Gemeindevertreter als Führungs- und Aufsichtsorgan in 
die Überlegungen des Bürgermeistes nur noch unwillig und nachrangig einbezogen werden?  

Die enormen Herausforderungen, welche sich durch die Ansiedlung von TESLA in unserer Gemeinde 
ergeben, benötigen eine Legitimation des Bürgermeisters, welcher als starker Interessensvertreter 
der Bürger die besten Lösungen in Zusammenarbeit mit Investoren, Kreis, Land und Bund erkämpft. 

Sorgen Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem beigefügten Antrag für die Legitimation des 
Bürgermeisters durch die Wählerinnen und Wähler unserer Gemeinde Grünheide (Mark) 

Gern können Sie am Rande der Sitzung des Bauausschusses am 07.09.2021 oder vor der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 09.09.2021 ihre Unterschrift leisten. Dazu werde ich die Unterschriftsliste 
jeweils ab 17:30 im Sitzungsraum auslegen. 

Sollten Sie an den Sitzungstagen verhindert sein, komme ich gern persönlich zu Ihnen. Zur 
Terminabsprache erreichen Sie mich am einfachsten telefonisch unter 0173-2485441 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Wötzel 
Fraktionsvorsitzender bürgerbündnis 



Fraktion bürgerbündnis und weitere Gemeindevertreter der Gemeinde Grünheide 

 

An die Vorsitzende der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Grünheide (Mark), Pamela Eichmann 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Eichmann, 

hiermit stellen wir die unterzeichnenden Gemeindevertreter den Antrag: 

„Einleitung des Verfahrens zur Abwahl des Bürgermeisters Arne Christiani durch Bürgerentscheid 
gemäß § 81Abs. 2, Satz 2 BbgKWahlG“ 

Wir möchten Sie bitten, den beigefügten Beschlussvorschlag: „Die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt, gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 BbgKWahlG die Einleitung des 
Verfahrens zur Abwahl des Bürgermeisters durch Bürgerentscheid gemäß § 81 Abs. 1 BbgKWahlG.“ 

auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 28. Oktober 2021 zur Abstimmung zu stellen.  

Name des Gemeindevertreters Geburtsdatum Unterschrift
Herr André Runge
Herr Thomas Wötzel 
Herr Ulrich Kohlmann 
Frau Anna Homeyer-Angerstein 
Herr René Neuberger 
Herr Olaf Große 
Frau Kathleen Muxel
Herr Ralf Wolfgramm
Frau Pamela Eichmann
Frau Katja Schramma 
Herr Norbert Niche
Herr Christian Paulke
Herr Oliver Mauske
Herr Uwe Werner 
Herr André Güttler
Herr Daniel Geithe
Herr Tobias Thieme 
Herr Peter Komann 
 

Bitte lassen Sie durch den Wahlleiter prüfen, ob mindestens die Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder der Vertretung diesen Antrag unterzeichnet haben.  

 

Antrag entgegengenommen am:  __________________ 

______________________________________________ 
Unterschrift der Vorsitzenden der Gemeindevertretung 



Gemeinde Grünheide (Mark)
Antrag: Beschlussvorlage gemäß Brandenburgischem Kommunalwahlgesetz 
§81 Absatz 2 Ziffer 2.  

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nicht öffentlich
Gemeindevertretung 0061/21 09.09.2021 x  
Amt Fraktion bürgerbündnis und 

unterzeichnende 
Gemeindevertreter 

Datum der Erstellung 05.09.2021

Betreff:
Antrag der Fraktion bürgerbündnis und der unterzeichnenden Gemeindevertreter: „Einleitung des 
Verfahrens zur Abwahl des Bürgermeisters Arne Christiani durch Bürgerentscheid gemäß § 81Abs. 2, 
Satz 2 BbgKWahlG“ 
Rechtsgrundlage:

- BbgKWahlG §81 Absatz 2 Satz 2 
- Landesbeamtengesetz §52 

Bezug: 
- Aussage des Arne Christiani im Video Interview des Senders 1V EenVandaag 

„Es muss ja nicht heißen, dass ich unbedingt der größte Verfechter der Demokratie bin. Das 
bin ich nicht. Nö. Ich muss nach den Spielregeln spielen, aber deshalb muss ich nicht der 
Verfechter dieser Methode sein.“ 

- Wiederholung der Ansicht im MOZ Interview. „Das es so gesagt wurde, mag sein. Vielleicht ist 
es aus dem Zusammenhang gerissen, aber von bestimmten Arten der Demokratie bin ich 
wirklich kein Fan, das ist richtig“ 

- Antrag der Fraktion bürgerbündnis mit Beratungsvorlage, Beratung im Hauptausschuss am 
26.08.2021 

- Weigerung, des Bürgermeisters zur Stellungnahme im öffentlichen Teil des 
Hauptausschusses 26.08.2021 

- Drei  Konsultationen beim Wahlleiter der Gemeinde Grünheide (Mark) 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) beschließt, gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 
BbgKWahlG die Einleitung des Verfahrens zur Abwahl des Bürgermeisters durch 
Bürgerentscheid gemäß § 81 Abs. 1 BbgKWahlG.   
Begründung:

Der Bürgermeister Arne Christiani verstößt mit seiner Äußerung gegen die Grundpflichten des 
Beamtenstatusgesetzes. §33 (1) BeamtStG: Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, 
nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt 
zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr 
gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. 
Mit der Äußerung „Es muss ja nicht heißen, dass ich unbedingt der größte Verfechter der 
Demokratie bin. Das bin ich nicht. Nö. Ich muss nach den Spielregeln spielen, aber deshalb 
muss ich nicht der Verfechter dieser Methode sein.“ verstößt Herr Christiani gegen diesen 
Grundsatz und beschädigt das Amt des Bürgermeisters und das Ansehen der Gemeinde. Gleichzeitig 
verstößt er gegen den von ihm geleisteten Diensteid. 
 
Anlage: Liste der Unterzeichner des o.g. Antrages 
 














